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1 Zusammenfassung 

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) betreibt zahlreiche Erdgasbohrungen in 

Norddeutschland. Die Erdgasbohrung Goldenstedt Z23 ist seit dem Jahre 2010 im Förderbetrieb. 
Seitdem produziert die Bohrung Goldenstedt Z23 nahezu konstant mit einer Förderrate von bis zu 

500.000 m³ Erdgas pro Tag. Es ist geplant, dass Fördervolumen der Goldenstedt Z23 zu erhöhen.  

Nach § 1 Nr. 2 a) UVP-V Bergbau muss für die Gewinnung von Erdgas zu gewerblichen Zwecken 

mit einem Fördervolumen von täglich mehr als 500.000 m³ Erdgas eine Umweltverträglichkeits-

prüfung durchgeführt werden. 

Bei diesem Vorhaben sollen die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig ermittelt und bewertet 

werden. Grundlage hierfür ist das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Hierbei 

sind u.a. die von der geplanten Maßnahme verursachten Immissionen zu ermitteln. 

Maßgeblich für die Beurteilung der Immissions-Situation ist der Gasgewinnungsbetrieb 

(„Regelbetrieb“).  

Die TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co KG wurde mit der Berechnung der zu erwartenden 

Immissionen beauftragt. Die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen (Immissionsprognose) 
erfolgt nach TA Luft /1/. Als beurteilungsrelevante Schadstoffe sind Quecksilber (Hg) und Benzol 

(C6H6) zu betrachten. 

Die maximale Zusatzbelastung im Beurteilungsgebiet erfüllt für den geplanten Betrieb der 

Erdgasbohrungen Goldenstedt Z9 und Goldenstedt Z23 das Irrelevanzkriterium für Benzol der TA 

Luft sowie die sinngemäße Anwendung des Irrevanzkriteriums für Quecksilber.  

Die maximale Zusatzbelastung aus dem geplanten Betrieb Z9 und Z23 für das Schutzgut Boden 

überschreitet ebenfalls nicht die genannte Irrelevanzschwelle der TA Luft. Der Schutz vor Gefahren 

für den Boden ist demnach anhand der ermittelten Zusatzbelastung nachgewiesen. 

Die Bestimmung von weiteren Immissionskenngrößen (Vorbelastung, Gesamtbelastung) kann 

gemäß Nr. 4.1 TA Luft für die in der TA Luft geregelten Stoffe entfallen. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch die Anlage nicht hervorgerufen werden. 

 
 

 

 

…………………… 

D. Herzig 

 

- Sachverständiger der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG - 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D. Herzig g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 



TÜV NORD Umweltschutz 

 

TÜV-Auftrags-Nr.: 8000661440/217IPG035   Stand: 28.11.2017 Textteil 

Projekt/Kunde: ExxonMobil Production Deutschland GmbH Seite 5 von 25 
 

2 Aufgabenstellung 

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) betreibt zahlreiche Erdgasbohrungen in 

Norddeutschland. Die Erdgasbohrung Goldenstedt Z23 ist seit dem Jahre 2010 im Förderbetrieb. 
Seitdem produziert die Bohrung Goldenstedt Z23 nahezu konstant mit einer Förderrate von bis zu 

500.000 m³ Erdgas pro Tag. Es ist geplant, dass Fördervolumen der Goldenstedt Z23 zu erhöhen.  

Nach § 1 Nr. 2 a) UVP-V Bergbau muss für die Gewinnung von Erdgas zu gewerblichen Zwecken 

mit einem Fördervolumen von täglich mehr als 500.000 m³ Erdgas eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. 

Bei diesem Vorhaben sollen die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig ermittelt und bewertet 

werden. Grundlage hierfür ist das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Hierbei 

sind u.a. die von der geplanten Maßnahme verursachten Immissionen zu ermitteln. 

Es ist die Immissions-Situation während des Gasgewinnungsbetriebes („Regelbetrieb“) zu 

beurteilen.  

Die TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co KG wurde mit der Berechnung der zu erwartenden 

Immissionen beauftragt. Die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen (Immissionsprognose) 
erfolgt nach TA Luft /1/. Als beurteilungsrelevante Schadstoffe sind Quecksilber (Hg) und Benzol 

(C6H6) zu betrachten. 

2.1 Vorgehensweise 

Die Stellungnahme umfasst folgende Arbeitsschritte: 

 Besichtigung des Anlagenstandortes, der Ausbreitungswege und der Immissionsorte im 

Rahmen einer Ortsbesichtigung, 

 Berechnung der zu erwartenden Emissionen der Gesamtanlage auf Grundlage der von der 

EMPG vorgelegten Emissionsdaten, 

 Prognose der Immissionen von Hg und Bzl durch Ausbreitungsrechnungen mit dem 

Programm LASAT (Version 3.2). 

2.2 Verwendete Programme und Versionen 

Für die Ausbreitungsrechnung wird das Modell LASAT in der Version 3.2 verwendet. Das 

Ausbreitungsmodell LASAT (Lagrange-Simulation von Aerosol-Transport) berechnet die 
Ausbreitung von Spurenstoffen in der Atmosphäre, indem für eine Gruppe repräsentativer 

Stoffteilchen der Transport und die turbulente Diffusion auf dem Computer simuliert wird (Lagrange-
Simulation). LASAT beruht auf einem Forschungsmodell, das 1980 entwickelt und in verschiedenen 

Forschungsvorhaben erprobt wurde. LASAT diente als Grundlage für die Entwicklung des 

Ausbreitungsmodells AUSTAL2000, dem offiziellen Referenzmodell der Ersten Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft - TA Luft) /1/. Es bietet im Vergleich zu AUSTAL2000 einen größeren Umfang von 

Eingabeoptionen und kürzere Rechenzeiten aufgrund der Unterstützung von mehreren 

Rechenkernen.  
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Immissionskonzentrationen besitzen bei Ausbreitungsrechnungen mit Lagrange’schen Partikel-
modellen immer einen statistischen Stichprobenfehler. Die berechneten Immissionswerte sind – mit 

Ausnahme der Maximalwerte – um diesen Stichprobenfehler zu erhöhen. Gemäß Anhang 3, Nr. 9 
der TA Luft ist außerdem sicherzustellen, dass der statistische Stichprobenfehler 3,0 vom Hundert 

des Immissionsjahreswertes unterschreitet. 

Der höchste statistische Stichprobenfehler, der vom Modellsystem AUSTAL2000 ausgewiesen wird, 

liegt bei 100 % des jeweiligen Rechenwertes. Wenn bei Stoffen mit einer Irrelevanz von 3 vom 

Hundert des Jahres-Immissionswertes die Irrelevanzkriterien eingehalten sind, ist die maximal 

mögliche statistische Unsicherheit daher ebenfalls kleiner als 3 vom Hundert des Jahres-

Immissionswert. Die Anforderungen des Anhang 3, Nr. 9 der TA Luft sind also (bei Stoffen mit einer 

Irrelevanz von 3 vom Hundert) bei irrelevanter Zusatzbelastung eingehalten. 

3 Anlagenbeschreibung 

Auf eine ausführliche Anlagenbeschreibung wird an dieser Stelle verzichtet. Im Nachfolgenden wird 
daher nur kurz auf die Anlagensituation aus der Sicht der Luftreinhaltung eingegangen. Die 

Beschreibungen basieren auf Angaben der EMPG.  

Die Anlage Goldenstedt Z23 trocknet Erdgas aus der Bohrung Z23. Die Anlage Goldenstedt Z09 

trocknet Erdgas aus den beiden Erdgasbohrungen Z9 und Z23. Beide Anlagen bestehen jeweils aus 

Hochdruckabscheider, Erdgaskühler, Vorabscheider, Glykolabsorber und Glykolregeneration. Das 

getrocknete Erdgas wird vor Verlassen des Platzes über einen Aktivkohle-Adsorber geführt. Zur 

Aufnahme von Lagerstättenwasser steht jeweils ein Lagerstättenwassertank und zum Abtransport 

eine TKW-Verladung zur Verfügung. 

Das Erdgas wird in geschlossenen Systemen aufbereitet (getrocknet) und weitertransportiert. Es 

entstehen bei der Druckentspannung von Lagerstättenwasser und Glykol jedoch Entlösungsgase, 

die das geschlossene System verlassen. Diese aus Erdgasbestandteilen bestehenden Gase werden 

über einen Aktivkohlefilter geführt und anschließend in dem Brenner der Glykolregeneration 
verwertet. Für überschüssiges, nicht verwertbares Entlösungsgas verfügen beide Anlagen über je 

eine Bodenfackel, welche das Entlösungsgas bei mindestens 850°C zu Kohlendioxid und Wasser 
verbrennt. Die anfallende Menge an zu verbrennenden Entlösungsgasen hängt überwiegend von 

der eingesetzten Glykolmenge ab.  

Die Erdgasbohrung Goldenstedt Z23 wurde im Jahre 2010 abgeteuft und für fündig erklärt. 

Anschließend wurde der Bohrplatz zum Förderplatz umgebaut und eine Gastrocknungsanlage zur 

Aufbereitung des Erdgases auf dem Förderplatz errichtet. Die Förderung des Erdgases wurde noch 

im Jahre 2010 aufgenommen. Seitdem produziert die Bohrung Goldenstedt Z23 nahezu konstant 

mit einer Förderrate von bis zu 500.000 Kubikmeter Erdgas pro Tag. Die Auswertungen des 

bisherigen Produktionsverhaltens und der Lagerstättenparameter der Goldenstedt Z23 lassen eine 

langfristig höhere Förderung von Erdgas über 500.000 m³ pro Tag erwarten. Es ist deshalb geplant, 

das Fördervolumen der Erdgasproduktionsbohrung Goldenstedt Z23 zu erhöhen. 
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Technische Maßnahmen zur Fördererhöhung 

Für die Fördermengenerhöhung werden die zwei derzeit vorhandenen Absorber der Anlage 

Goldenstedt Z23 durch einen einzelnen Absorber mit höherer Leistung ersetzt. Der neue und ca. 
6,50 m hohe Absorber wird auf die Position der zwei abzubauenden Absorber gesetzt. Es wird zur 

Abscheidung von nicht löslichen Erdgasbestandteilen (Kohlenwasserstoffen) ein Skimmer in den 

Glykolkreislauf der Anlage Goldenstedt Z23 integriert. Der Einbau des zusätzlichen Skimmers hat 

zum Ziel, die Nutzungsdauer einer Glykolfüllung zu verlängern. Weitere Modifikationen sind an der 

GTA der Goldenstedt Z23 nicht erforderlich. 

Auf dem Förderplatz Goldenstedt Z9 wird ebenfalls die Kapazität der Trocknungsanlage angepasst. 

Der vorhandene Erdgaskühler muss aufgrund der geplanten Fördermengenerhöhung der 

Produktionsbohrung Goldenstedt Z23 durch ein leistungsfähigeres Modell ersetzt werden. Ferner 

wird die bestehende Glykol-Regeneration durch ein Modell mit leistungsstärkerem Brenner ersetzt. 

Zur Abscheidung von nicht löslichen Erdgasbestandteilen (Kohlenwasserstoffen) aus dem Glykol 
wird ebenfalls ein Skimmer in den Kreislauf integriert. Weitere Modifikationen sind an der GTA der 

Goldenstedt Z9 nicht erforderlich.  

Durch die höhere Kühlerleistung auf der Goldenstedt Z9 und den leistungsstärkeren Glykolabsorber 

auf der Goldenstedt Z23 wird die Effizienz des Aufbereitungsprozesses verbessert, sodass die 

insgesamt eingesetzte und zirkulierte Glykolmenge nicht erhöht werden muss. Damit bleibt die 

Menge an Entlösungsgasen zur Verbrennung etwa gleich.  

 

Bodenfackel 

Alle überschüssigen in den Prozessanlagen anfallenden Flashgase werden als Brennstoff der 

Bodenfackel zugeführt und verfeuert. Die Bodenfackel besitzt 4 Brenner mit 4 Leistungsstufen. lm 

Gasgebläsebrenner wird das Flashgas bei einem Sauerstoffüberschuss verbrannt und alle in diesem 

Brennstoff enthaltenen Schadstoffe bei mind. 850°C in Verbrennungsprodukte umgesetzt. Bei 
steigendem Flashgasdruck wird der Bodenfackel über einen Überströmer Flashgas zugeführt. Mit 

steigendem Druck im Bodenfackelsystem wird die erste Leistungsstufe gestartet. 

Neben der Verbrennung der Flashgase hat die Bodenfackel die Funktion der Verbrennung der 

eingeschlossenen Erdgasmenge in der Anlage für den geplanten Entspannungsfall. Hierzu wird die 

Trocknungsanlage abgeschaltet „Anlage AUS“. Über eine Druckhaltung wird der Bodenfackel 

geregelt Gas zugeführt und es werden nacheinander 4 Leistungs-stufen gezündet, ohne dass die 

Fackel überfahren werden kann. Der Anlagendruck wird über dieses Entspannungssystem bis zum 

Erreichen des Mindesteingangsdrucks der Bodenfackel abgebaut. Die Bodenfackel schaltet dann 

ab. Die eingeschlossene Restgasmenge muss über Entspannungsarmaturen dem Kaltausbläser 

zugeführt werden. Die Entspannungszeit der gesamten Anlage beträgt ca. 4 Stunden. Daher kann 

die Anlage von Fern mit dem Befehl „Entspannung Anlage“ entlastet werden. 
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4 Beurteilungsgrundlage 

Die Gasgewinnung stellt keine genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz (BImSchG) /2/ in Verbindung mit der 4. Verordnung zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz - 4. BImSchV /3/ dar. Die beiden am Standort befindlichen Bodenfackeln sind nach Nr. 

8.1.3 der 4. BImSchV genehmigt. 

Die Gasgewinnung und deren anschließende Aufbereitung am Gewinnungsort unterliegt dem 

Bergrecht. In der Praxis werden zur Festlegung von Emissionsbegrenzungen und zur Bewertung 

der Auswirkungen auf den Menschen und Boden die Maßstäbe des BImSchG und dem 

untergeordneten Regelwerk angewendet. 

 

Im § 22 BImSchG sind die Pflichten der Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen benannt.  

 

„Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass  

1. schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar sind, 

2. nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 

Mindestmaß beschränkt werden und 

die beim Betrieb der Anlagen entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden können.“ 

 

Die TA Luft konkretisiert diese Anforderungen:  „Soweit im Hinblick auf die Pflichten der Betreiber 

von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach § 22 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG zu beurteilen 

ist, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen vorliegen, sollen die in Nummer 

4 festgelegten Grundsätze zur Ermittlung und Maßstäbe zur Beurteilung von schädlichen 

Umwelteinwirkungen herangezogen werden. Die Ermittlung von Immissionskenngrößen nach 

Nummer 4.6 unterbleibt, soweit eine Prüfung im Einzelfall ergibt, dass der damit verbundene 

Aufwand unverhältnismäßig wäre. Tragen nicht genehmigungsbedürftige Anlagen zum Entstehen 

schädlicher Umwelteinwirkungen in relevanter Weise bei, ist zu prüfen, ob die nach dem Stand der 

Technik gegebenen Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung ausgeschöpft sind. Nach dem Stand der 

Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Soweit zur Erfüllung der Pflichten nach § 22 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG Anforderungen für nicht 

genehmigungsbedürftige Anlagen festgelegt werden können, können auch die in Nummer 5 für 

genehmigungsbedürftige Anlagen festgelegten Vorsorgeanforderungen als Erkenntnisquelle 

herangezogen werden. Luftreinhaltepläne sind bei Anordnungen nach §§ 24 und 25 BImSchG zu 

beachten.“ 
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4.1 Emissionsseitige Anforderungen 

Stickstoffoxide (NOx) sind gasförmige Verbindungen aus Stickstoff und Sauerstoff, die hauptsächlich 

bei Verbrennungsprozessen in Kraftfahrzeugmotoren, Industrie- und Heizungsanlagen entstehen. 

In Abhängigkeit von den Verbrennungsbedingungen, z.B. der Verbrennungstemperatur, bilden sich 

bevorzugt die Gase Stickstoffmonoxid (NO) oder Stickstoffdioxid (NO2). Der im Erdgas chemisch 

gebundene Stickstoff wird während der Verbrennung nur zum Teil in NO umgewandelt. Der weitaus 

größere Anteil bildet sich anhand des molekularen Stickstoffs der Verbrennungsluft mit Sauerstoff 

in Verbindung mit relativ hohen Verbrennungstemperaturen (> 900°C), die hier nur bedingt vorliegen. 

Bei einer installierten Leistung der Glykolregenerationen von ca. je 200 kW, genutzt werden im 

Normalbetrieb 60 kW. Die Bodenfackeln verfügen über eine maximale Leistung von ca. je 1.400 kW 

(4 Brenner mit vier Leistungsstufen) im bestimmungsgemäßen Betrieb wird die erste Leistung von 

etwa 100 kW betrieben. Aufgrund der betrieblichen Randbedingungen sind nur geringe Emissionen 

von Stickstoffoxiden zu erwarten, so dass eine Vernachlässigung vertretbar ist. 

 

Nach der uns vorliegenden Gasanalyse für die Gewinnungsstätte Goldenstedt sind keine 

Schwefelverbindungen enthalten, so dass auch keine zusätzlichen Luftverunreinigungen durch z. B. 

Schwefeldioxid oder Schwefeltrioxid zu erwarten sind. 

 

Bei einer Gasverbrennung wie sie hier im Brenner der Glykolregeneration und den Bodenfackeln 

durchgeführt wird sind grundsätzlich keine relevanten Staubemissionen zu erwarten. Als eine 

wesentliche Staubquelle ist i.d.R. der Brennstoffschwefel anzusehen, da keine Schwefelver-

bindungen im Gas vorliegen kann die Staubemission vernachlässigt werden.  

 

In Bezug auf die Gasgewinnung und deren anschließende Aufbereitung am Gewinnungsort kann 

von relevanten Emissionen durch Quecksilber und Benzol ausgegangen werden.  

 

Unter den Ziffern 5.2.2 und 5.2.7.1.1 der TA Luft /1/ sind allgemeine Anforderungen zur 

Emissionsbegrenzung für Quecksilber und Benzol festgelegt.  

 

„Die nachstehend genannten staubförmigen anorganischen Stoffe dürfen, auch beim 

Vorhandensein mehrerer Stoffe derselben Klasse, insgesamt folgende Massenkonzentrationen oder 

Massenströme im Abgas nicht überschreiten; davon abweichend gelten für Stoffe der Klasse I die 

Anforderungen jeweils für den Einzelstoff:  

Klasse I  

 Quecksilber und seine Verbindungen, angegeben als Hg 

 (…….) 

jeweils den Massenstrom   0,25 g/h 

oder 

jeweils die Massenkonzentration 0,05 mg/m3………….“ 

 

„Die nachstehend genannten Stoffe dürfen, auch bei dem Vorhandensein mehrerer Stoffe derselben 

Klasse, als Mindestanforderung insgesamt folgende Massenkonzentrationen oder Massenströme 

im Abgas nicht überschreiten: 
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Klasse III  

 Benzol 

 (……) 

den Massenstrom   2,5 g/h 

oder 

die Massenkonzentration 1 mg/m3………….“ 

 

4.2 Immissionsseitige Anforderungen 

Immissionskenngrößen kennzeichnen die Höhe der Vorbelastung, der Zusatzbelastung oder der 

Gesamtbelastung für den jeweiligen luftverunreinigenden Stoff. Die Kenngröße für die Vorbelastung 

ist die vorhandene Belastung durch einen Schadstoff. Die Kenngröße für die Zusatzbelastung ist der 

Immissionsbeitrag, der durch das beantragte Vorhaben hervorgerufen wird. Die Kenngröße für die 

Gesamtbelastung ist aus den Kenngrößen der Vorbelastung und der Zusatzbelastung zu bilden. 

Die Immissionswerte der TA Luft dienen der Prüfung, ob der Schutz der menschlichen Gesundheit, 

der Schutz vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen und der Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Deposition sichergestellt ist. 

Die TA Luft gibt für Hg Immissionswerte (= Grenzwerte) für unterschiedliche Bodennutzungen an 

(Immissions-Jahreswerte). Die Immissions-Jahreswerte für Ackerböden und Grünland stellen 
Anhaltspunkte für die Sonderfallprüfung nach Ziffer 4.8 TA Luft dar. Hinsichtlich Quecksilber in der 

Feinstaubkonzentration, für die in den vorgenannten Vorschriften keine Festlegungen bestehen, 
werden Beurteilungsmaßstäbe des LAI /4/, /5/ herangezogen. Die angegebenen Immissions(grenz)-

werte gelten für die Gesamtbelastung.  

Tabelle 4-1: Immissions(grenz)werte für Hg (TA Luft 4.5.1) und Benzol (TA Luft 4.2.1 / 39. 
BImSchV §7) 

Schadstoff Immissionswert Mittelungszeitraum Anwendungsbereich 

Hg-Deposition 

1 µg/(m2*d) 

30 µg/(m2*d) 

3 µg/(m2*d) * 

Jahr 

Boden allgemein 

Ackerböden 

Grünland 

Hg-Konzentration 50 ng/m3 ** Jahr Schutzgut Mensch 

Bzl-Konzentration 5 µg/m3 Jahr Schutzgut Mensch 

* Depositionswerte als Anhaltspunkte für die Sonderfallprüfung 

** Orientierungswert für die Sonderfall-Prüfung nach Nr. 4.8 TA Luft (aus LAI 2004 bzw. darin als Erkenntnisquelle 

zitierter Veröffentlichung) 
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Für die mit Immissionswerten geregelten Stoffe werden im Abschnitt 4 der TA Luft Irrelevanz-
schwellen festgelegt. Sie betragen 3 % hinsichtlich des in Tabelle 4-1 aufgeführten Immissions-

Jahreswertes für Benzol sowie 5 % hinsichtlich des aufgeführten Immissionswertes für Quecksilber 
für den Boden von 1 µg/(m²*d). Für die Hg-Konzentration wird das Irrelevanzkriterium der Nr. 4.2.1 

TA Luft (3 %) sinngemäß angewendet.  

Wenn die berechneten Zusatzbelastungen die Irrelevanzgrenzen unterschreiten, kann die Ermittlung 

weiterer Immissionskenngrößen (z.B. Kurzzeitwerte) entfallen. In diesen Fällen kann davon 

ausgegangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch die Anlage nicht hervorgerufen 

werden können, es sei denn, es liegen hinreichende Anhaltspunkte für eine Sonderfallprüfung vor. 

 

5 Örtliche Verhältnisse 

Das geplante Vorhaben soll ausschließlich auf den Flächen der bereits bestehenden benachbarten 

Betriebsplätze Goldenstedt Z23 und Goldenstedt Z9 durchgeführt werden.  

Die nächsten einzelnen Wohngebäude liegen ca. 400 m in südwestlicher Richtung an der Straße 

‚Fronsweg‘ bzw. ca. 650 m in nordöstlicher Richtung an der Straße ‚Holunderweg‘. Zudem existiert 

am Ortsrand der Stadt Vechta (Oythe) südlich in ca. 550 m Entfernung weitere Wohnbebauung. 

 

Abbildung 5-1: Lageplan Bohrung Goldenstedt Z9 und Z23 und die nächtsgelegenen 

Wohnhäuser (rot markiert) 

Bohrung Z9 und Z23 
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5.1 Geländestruktur  

Das umliegende Gelände am Standort ist eben und weist keine orographische Gliederung auf, die 

bei den durchzuführenden Berechnungen zu berücksichtigen sind. 

5.2 Immissionsorte 

Die Bewertung der Hg-Immissionen für den Boden erfolgt anhand der maximalen im 

Beurteilungsgebiet ermittelten Zusatzbelastung, für den Menschen anhand konkret vorhandener 

Wohnbebauung im Umfeld der Bohrungen. Zusätzlich sind bezüglich Quecksilber ggfs. die spezielle 

Nutzung der einzelnen Bodenflächen zu berücksichtigen. 

Die Bewertung der Konzentration der Hg- und Bzl-Immissionen erfolgt anhand der im 

Beurteilungsgebiet ermittelten Zusatzbelastung an relevanten Immissionsorten für den Menschen 

und Boden. An allen anderen relevanten Immissionsorten im Beurteilungsgebiet ist die 

Zusatzbelastung geringer. 

 

6 Bagatellmassenstrom 

Das Kapitel 4 TA Luft stellt Anforderungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen. 

Zunächst wird der zu erwartende Emissionsmassenstrom der geplanten Anlage ermittelt und mit 

dem in Tabelle 6-1 genannten Bagatellmassenstrom verglichen. Bei einer Überschreitung des 
Bagatellmassenstroms der geplanten Anlage ist eine Ermittlung der jeweilige Immissionskenngröße 

angezeigt.  
Die Bestimmung der Immissions-Kenngrößen ist im Genehmigungsverfahren für den jeweils 

emittierten Schadstoff nicht erforderlich, wenn  

a) die nach Nummer 5.5 TA Luft abgeleiteten Emissionen (Massenströme) die in Tabelle 3 

festgelegten Bagatellmassenströme nicht überschreiten und 

b) die nicht nach Nummer 5.5 TA Luft abgeleiteten Emissionen (diffuse Emissionen) 10 vom 

Hundert der in Tabelle 7 festgelegten Bagatellmassenströme nicht überschreiten, 

soweit sich nicht wegen der besonderen örtlichen Lage oder besonderer Umstände etwas anderes 

ergibt. Der Massenstrom nach Buchstabe a) ergibt sich aus der Mittelung über die Betriebsstunden 

einer Kalenderwoche mit dem bei bestimmungsgemäßem Betrieb für die Luftreinhaltung 

ungünstigsten Betriebsbedingungen.  
In die Ermittlung des Massenstroms sind die Emissionen im Abgas der gesamten Anlage einzube-

ziehen. Im vorliegenden Fall sind die Emissionen der beiden Bodenfackeln und der zwei 
Glykolregeneration zu berücksichtigen.  

Tabelle 6-1: Bagatellmassenstrom 

Schadstoff Bagatellmassenstrom 

kg / h nach TA Luft 

Max. Emissions-

massenstrom in kg / h 

des geplanten 

Vorhabens 

Benzol 0,05 1,56 x 10-03 

Quecksilber und seine Verbindungen 

angegeben als Hg 
0,0025 1,92 x 10-07 
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Im Ergebnis bleibt es bei einer sehr deutlichen Unterschreitung der Bagatellmassenströme, damit 
ist die Ermittlung der Immissions-Kenngrößen grundsätzlich nicht erforderlich. Es sei denn es ergibt 

sich aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse oder besonderer Umstände etwas anderes. 
Besondere örtliche Verhältnisse z. B. eine hohe Vorbelastung sind dem Bearbeiter nicht bekannt. 
 

7 Emissionsdaten 

Für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Erdgasbohrungen Z9 und Z23 werden folgende 

Emissionen, die die EMPG angegeben hat, berücksichtigt. Als Emissionszeit für den 

bestimmungsgemäßen Betrieb wurden ein Kalenderjahr (8.760 Stunden) berücksichtigt. 

Tabelle 7-1: Emissionsdaten Goldenstedt Z9 

Stoff Gasmassenstrom  

in m3 (Vn)/h 

Gehalt im 

Flashgas in 

mol% 

Gehalt in 

µg/m3 

Emissisions-

massenstrom in kg/h 

Bodenfackel 

Benzol* 
2,4 

0,004  3,35 x 10-4  

Quecksilber*  5,0 1,19 x 10-8  

Glykolregeneration 

Benzol* 
27,9 

5,1 x 10-6  5,04 x 10-4  

Quecksilber*  3,1 8,64 x 10-8  

Tabelle 7-2: Emissionsdaten Goldenstedt Z23 

Stoff Gasmassenstrom  

in m3 (Vn)/h 

Gehalt im 

Flashgas in 

mol% 

Gehalt in 

µg/m3 

Emissisions-

massenstrom  

Bodenfackel 

Benzol* 
2,1 

0,004  2,88 x 10-4  

Quecksilber*  5,0 1,04 x 10-8  

Glykolregeneration 

Benzol* 
27,4 

4,5 x 10-6  4,32 x 10-4  

Quecksilber*  3,0 8,28 x 10-8  

*Berechnungen auf Basis von Gasanalysen der EMPG für Goldenstedt Z09 und Z23 /6/ 
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8 Ausbreitungsrechnung  

8.1 Quellparameter 

In Tabelle 8-1 sind die Parameter der Quellen zusammengestellt. Die Quellen der Bodenfackel und 
der Glykolregeneration werden als Punktquelle ohne Überhöhung berücksichtigt. Dementsprechend 

sind die Parameter aq, bq, cq, hq, dq, vq und qq wie folgt gesetzt. 

Tabelle 8-1: Quellparameter  

Quelle xq yq aq bq cq hq dq vq qq 

Bodenfackel Z9 453393 5844341 0,0 0,0 0,0 7,5 0,60 0,0 0,0 

Bodenfackel Z23 453361 5844319 0,0 0,0 0,0 7,5 0,60 0,0 0,0 

Glykolregeneration Z23 453440 5844354 0,0 0,0 0,0 5,5 0,60 0,0 0,0 

Glykolregeneration Z9 453438 5844326 0,0 0,0 0,0 6,0 0,30 0,0 0,0 

xq, yq = Rechts- und Hochwert in m, hq = Quellhöhe in m, dq = Durchmesser in m, vq = Abgasgeschwindigkeit 

in m/s, qq = Wärmestrom in MW 

 

8.2 Meteorologische Daten 

Für die Berechnung der Immissionen werden meteorologische Daten benötigt, die für den Standort 
repräsentativ sind. Für einen in der Region von Vechta (Bei Thesings Kreuz) gelegenen Standort 

wurde vom Deutschen Wetterdienst (DWD) eine qualifizierte Prüfung durchgeführt. Im Ergebnis 
dieser Prüfung wurden die Daten der Wetterstation Wunstorf als übertragbar angesehen. Wir gehen 

davon aus, dass die Wetterbedingungen an den beiden im meteorologischen Maßstab nahe 

gelegenen Standorten vergleichbar sind.  

Darüber hinaus spiegeln die Wetterdaten die Verhältnisse im norddeutschen Binnenland gut wieder, 

deren Windverhältnisse nicht relevant von Geländeerhebungen beeinflusst werden. 

Die Ausbreitungsrechnung nach der TA Luft, Anhang 3, Ziffer 1, ist als Zeitreihenberechnung über 

jeweils ein Jahr oder auf der Basis einer Häufigkeitsverteilung durchzuführen. In Ziffer 4.6.4.1 der 

TA Luft wird ausgeführt, dass – im Falle einer Zeitreihenberechnung – die Berechnungen auf der 
Basis einer repräsentativen Jahreszeitreihe durchzuführen sind. Die Berechnung wurde mit dem 

repräsentativen Jahr 2009 durchgeführt. Dieses Jahr wurde durch den DWD als repräsentatives 

Jahr ausgewählt. 

Als Auszug aus diesen Daten zeigt Abbildung 8-1 die Verteilung der Windrichtung und -
geschwindigkeit sowie Abbildung 8-2 die relativen Häufigkeiten der Windgeschwindigkeits- und 

Ausbreitungsklassen. 
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Abbildung 8-1: Relative Häufigkeiten der Windrichtungen und -geschwindigkeitsklassen an 

der DWD-Station Wunstorf für das Jahr 2009 
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Abbildung 8-2: Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeits- und Ausbreitungsklassen 

an der DWD-Station Wunstorf für das Jahr 2009 

8.3 Rauigkeitslänge 

Die Rauigkeitslänge ist ein Maß für die Bodenrauigkeit. Sie definiert die Höhe, bei der bei neutraler 

Schichtung ein über der rauen Oberfläche logarithmisch approximiertes, vertikales Windprofil die 

Windgeschwindigkeit Null hätte. Die Berechnungen werden durchgeführt mit der Rauhigkeitslänge 

0,05 m. Diese Rauigkeitslänge wurde dem Corine-Kataster (vgl. TA Luft, Anhang 3) ausgewiesen. 

Sie ist nach Prüfung der aktuellen Flächennutzung sachgerecht. 
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8.4 Beurteilungsgebiet und Rechengebiet 

Nach Nr. 4.6.2.5 TA Luft sind die maximalen Immissionen grundsätzlich in einem Berechnungsgebiet 

zu bestimmen, das einen Kreis mit dem Radius der 50-fachen Schornsteinhöhe um die Anlage 

beinhaltet bzw. mindestens 1 km im Radius beträgt. 

Es wurde folgende Gitterstruktur gewählt, die dieses Berechnungsgebiet abdeckt: 

Tabelle 8-2: Gitterstruktur der Ausbreitungsrechnung 

Stufe Nr. Anzahl Zellen Anzahl Zellen Anzahl Zellen Zellgrößen 

 x y z dd in m 

1 60 60 19 16 

2 60 60 19 32 

8.5 Berücksichtigung von Gebäudeeinflüssen 

Gebäude können die Luftströmung beeinflussen. Beim Anströmen eines Hindernisses wird die Luft 

nach oben und zur Seite abgedrängt. Bei der Umströmung bildet sich vor dem Hindernis ein 

Stauwirbel und hinter dem Hindernis bildet sich ein Rezirkulationsgebiet. Wenn Abgase von oben in 

diesen Bereich gelangen, werden sie in Richtung Erdboden transportiert, was zu einer Erhöhung 

der Konzentration von Luftbeimengungen in Bodennähe führen kann. 

Nach Anhang 3 Nr. 10 TA Luft sind ggf. Einflüsse von Bebauung auf die Immission im Rechengebiet 

zu berücksichtigen. Sofern die Quellhöhen Gebäude um mehr als das 1,7-fache überragen, können 
deren Einflüsse mittels der Rauhigkeitslänge z0 ausreichend berücksichtigt werden. Höhere 

Gebäude sind gesondert, z. B. mit geeigneten Windfeldmodellen zu berücksichtigen. Dabei sind sie 

dann maßgeblich, wenn ihr Abstand zur Emissionsquelle geringer ist als das 6-fache ihrer Bauhöhe. 

Im vorliegenden Fall liegen die Quellen nicht im Einflussbereich von Gebäuden bzw. von zu 

berücksichtigen Strömungshindernissen. Der Einfluss der von Bewuchs und kleinen 

Strömungshindernissen ausgeht wurde dementsprechend über die Rauhigkeitslänge berücksichtigt. 

8.6 Berücksichtigung von Geländeeinflüssen 

Nach TA Luft, Anhang 3, Nr. 11 sind Geländeunebenheiten zu berücksichtigen, wenn innerhalb des 

Rechengebietes Höhendifferenzen zum Emissionsort (Fußpunkt der Quelle) von mehr als dem 0,7-

fachen der Quellhöhe und Steigungen von mehr als 1:20 auftreten. In Abhängigkeit vom Einzelfall 

ist bei größeren Steigungen (>1:5) der Übergang auf ein höherwertiges prognostisches Modell 

angeraten. 

Danach sind im vorliegenden Fall Geländeunebenheiten nicht explizit zu berücksichtigen. 

8.7 Depositionskenngrößen und Verteilung der Quecksilberverbindungen 

Die Depositionskenngrößen der staubförmigen Stoffe sind im Anhang 3 TA Luft beschrieben. 

Darüber hinaus sind in der Richtlinie VDI 3782, Blatt 5 /7/ folgende Depositionskenngrößen für 

gasförmiges Hg festgelegt und in den Berechnungen berücksichtigt. 
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Tabelle 8-3: Depositionskenngrößen für Hg 

Stoff Depositionsgeschwindigkeit  

in m/s nach TA Luft /1/ und VDI 3782 Blatt 5 

Elementares Quecksilber Hg0   0,0003 

Oxidiertes Quecksilber Hg+  0,005 

Quecksilber Hg partikelgebunden Klasse 2 0,01 

 

Für die Verteilung der Quecksilberverbindungen werden die Angaben des Ambient Air Pollution by 

Mercury (Hg) Position Paper der Europäischen Kommission herangezogen /8/. 

 

Tabelle 8-4: Emissionsprofil der Verteilung für Hg für sonstige Quellen 

Stoff Anteil 

Elementares Quecksilber Hg0 0,8 

Oxidiertes Quecksilber Hg+  0,15 

Quecksilber Hg partikelförmig 0,05 

 

9 Immissionen 

Für das Berechnungsgebiet wurden die Zusatzbelastungen durch den bestimmungsgemäßen 
Betrieb („Regelbetrieb“) der Erdgasbohrungen Z9 und Z23 auf Basis der in Kapitel 7 genannten 

Emissionen berechnet.  

9.1 Flächige Darstellung der Immissionen 

In den Anhängen 2 bis 4 werden der Jahresmittelwert für die Stoffe Hg und Bzl dargestellt. 

9.2 Schutzgut Mensch 

Zur Beurteilung der Zusatzbelastungen von Benzol erfolgt eine Gegenüberstellung mit dem 
Immissionswert der TA Luft. Daraus kann der Anteil der Immissionszusatzbelastung an den 

Immissionswert ermittelt werden. Für die Hg-Konzentration in der Atemluft ist dagegen in der TA Luft 
und in der 39. BImSchV kein Immissionswert festgelegt, es wird der Orientierungswert für die 

Sonderfall-Prüfung nach Nr. 4.8 TA Luft von 50 ng/m³ herangezogen.  
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Tabelle 9-1: maximale Konzentrations-Zusatzbelastung im Beurteilungsgebiet  

Schad-

stoff 

Zeitbezug Zusatzbelast

ung in µg/m³ 

Irrelevanzschwelle 

gemäß TA Luft  

in µg/m³ 

Immissions-

wert in µg/m³ 

Prozentualer Anteil am 

Immissionsgrenzwert in % 

Bzl 
Jahres-

mittelwert 
0,06 0,15 5 1,2 

Schad-

stoff 

Zeitbezug Zusatzbelast

ung in ng/m³ 

sinngemäße 

Irrelevanzschwelle 

gemäß TA Luft  

in ng/m³ 

Orientierungs

wert 

in ng/m³ 

Prozentualer Anteil am 

Immissionsgrenzwert in % 

Hg 
Jahres-

mittelwert 
< 0,1 1,5 50 < 0,2 

 

Die maximale Zusatzbelastung im Beurteilungsgebiet erfüllt für den geplanten Betrieb der 
Erdgasbohrungen Goldenstedt Z9 und Goldenstedt Z23 das Irrelevanzkriterium der TA Luft sowie 

die sinngemäße Anwendung des Irrevanzkriteriums für Quecksilber.  

Die Bestimmung von weiteren Immissionskenngrößen (Vorbelastung, Gesamtbelastung) bzw. die 

Betrachtung der Kurzzeitgrenzwerte kann gemäß Nr. 4.1 TA Luft für die in der TA Luft geregelten 

Stoffe entfallen. Es kann davon ausgegangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch 

die Anlage nicht hervorgerufen werden. 

9.3 Schutzgut Boden  

Zur Beurteilung der Zusatzbelastungen erfolgt eine Gegenüberstellung mit dem Immissionswert der 

TA Luft.  

Tabelle 9-2: maximale Depositions-Zusatzbelastung im Beurteilungsgebiet  

Schad

stoff 

Zeitbezug Zusatzbelast

ung in 

µg/(m2*d) 

Irrelevanzschwelle 

gemäß TA Luft  

in µg/(m2*d) 

Immissions-

wert  

in µg/(m2*d) 

Prozentualer Anteil am 

Immissionsgrenzwert in % 

Hg 
Jahres-

mittelwert 
< 0,01 0,05 1 < 1,0 

 

Die maximale Zusatzbelastung aus dem geplanten Betrieb Z9 und Z23 für das Schutzgut Boden 

überschreitet nicht die genannte Irrelevanzschwelle der TA Luft. Der Schutz vor Gefahren für den 

Boden ist demnach anhand der ermittelten Zusatzbelastung nachgewiesen. 

Die Bestimmung von weiteren Immissionskenngrößen (Vorbelastung, Gesamtbelastung) kann 

gemäß Nr. 4.1 TA Luft entfallen. 
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Anhang: 

Anlage 1: Protokolldatei der Ausbreitungsberechnung der Variante 4 
 

- Input file created by AUSTAL2000 2.6.11-WI-x 

==================================================== param.def 

.  

  Ident = "1" 

  Seed = 11111 

  Interval = 01:00:00 

  RefDate = 2009-01-01.00:00:00 

  Start = 00:00:00 

  End = 365.00:00:00 

  Average = 24 

  Flags = +MAXIMA+MNT 

==================================================== grid.def 

.  

  RefX = 32453420 

  RefY = 5844360 

  GGCS = UTM 

  Sk = { 0.0 3.0 6.0 10.0 16.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 

600.0 700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0 } 

  Nzd = 1 

  Flags = +NESTED 

- 

! Nm | Nl Ni Nt Pt     Dd  Nx  Ny  Nz     Xmin     Ymin  Rf  Im       Ie 

-----+------------------------------------------------------------------ 

N 02 |  1  1  1  3   32.0  60  60  19   -956.0   -991.0 1.0 200 1.0e-004 

N 01 |  2  1  1  3   16.0  60  60  19   -476.0   -511.0 1.0 200 1.0e-004 

------------------------------------------------------------------------ 

==================================================== sources.def 

.  

! Nr. |      Xq      Yq    Hq    Aq    Bq    Cq     Wq   Dq   Vq      Qq    Ts     

Lw     Rh     Tt 

------+-------------------------------------------------------------------------

------------------- 

Q  01 |   -27.0   -18.0   7.5   0.0   0.0   0.0    0.0  0.6  0.0   0.000  -1.0 

0.0000    0.0  500.0 

Q  02 |   -58.8   -40.9   7.5   0.0   0.0   0.0    0.0  0.6  0.0   0.000  -1.0 

0.0000    0.0  500.0 

Q  03 |    20.1    -5.3   5.5   0.0   0.0   0.0    0.0  0.6  0.0   0.000  -1.0 

0.0000    0.0   10.0 

Q  04 |    18.9   -33.3   6.0   0.0   0.0   0.0    0.0  0.3  0.0   0.000  -1.0 

0.0000    0.0   10.0 

------+-------------------------------------------------------------------------

------------------- 

================================================= substances.def 

.  

  Name = gas 

  Unit = g 

  Rate = 2.00000 

  Vsed = 0.0000 

- 

! Substance |       Vdep       Refc       Refd       Rfak  Rexp 

------------+-------------------------------------------------- 

K  hg0      | 3.000e-004 0.000e+000 1.157e-011 0.000e+000  0.80 

K  bzl      | 0.000e+000 5.000e-006 0.000e+000 0.000e+000  0.80 

K  hg       | 5.000e-003 0.000e+000 1.157e-011 0.000e+000  0.80 

K  hg-2     | 1.000e-002 0.000e+000 1.157e-011 0.000e+000  0.80 
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------------+-------------------------------------------------- 

==================================================== emissions.def 

.  

! SOURCE |      gas.hg0      gas.bzl       gas.hg     gas.hg-2 

---------+---------------------------------------------------- 

E     01 |   2.650e-009   9.300e-005   4.960e-010   1.650e-010 

E     02 |   2.280e-009   8.000e-005   4.280e-010   1.430e-010 

E     03 |   1.860e-008   1.200e-004   3.480e-009   1.160e-009 

E     04 |   1.910e-008   1.390e-004   3.590e-009   1.200e-009 

---------+---------------------------------------------------- 

==================================================== monitor.def 

.  

! Nr. |      Xp      Yp    Hp 

------+---------------------- 

M  01 |   661.2   222.1   1.5 

M  02 |  -456.0  -121.9   1.5 

------+---------------------- 

==================================================== 

 








